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RS OGH 1966/6/15 9Nds306/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1966

Norm

StPO §56 Abs2

Rechtssatz

Für die auf Grund der §§ 51 Abs 2 und 56 Abs 1 StPO gegebene Zuständigkeit ist das Zusammentre4en mit einer

Straftat ohne Bedeutung, die zwar zunächst im Sinne des § 56 Abs 2 StPO die Zuständigkeit eines Gerichtes höherer

Ordnung zu begründen schien, sich aber nach dem späteren Stand des Strafverfahrens nicht mehr als solche ansehen

läßt.
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